
Events der Woche

Die Anwaltssozietät Freshfields
Bruckhaus Deringer hatte Mitte

Juni führende Frauen aus Wirt-
schaft und Recht zur ersten Wiener
Ladies Lounge geladen. Rund 100
Frauen kamen, darunter Fresh-
fields Juristinnen und Organisato-
rinnen, Erika Rittenauer und Ka-
tharina Kubik, Sabine Fleisch-
mann, Investmentmanagerin im
Corporate-Venture-Capital-Be-
reich, Anneleen Lenaerts, Wiener
Philharmonikerin, und Karin Buza-
nich-Sommeregger, Freshfields,
Principal Associate. Unter den Gäs-
ten wurden unter anderem Bettina
Selden, Aufsichtsrätin Raiffeisen
Bank International, Alexandra Pifl,
L’Oréal Österreich, Mary Ann-Hay-
es, UniCredit Bank Austria, sowie
Elisabeth Weichselberger-Chlap,
Raiffeisen Informatik, gesehen.

Das Steuerberatungsunterneh-
menTPAHorwath hatte Anfang

Juni im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe Face-to-Face in die

Räumlichkeiten des Palais Todesco
in Wien geladen. Universitätspro-
fessor Bernhard Felderer, Präsi-
dent des Fiskalrates Austria, gab im
kurzweiligen Interview mit „Pres-
se“-Chefredakteur Rainer Nowak
einen interessanten Einblick in die
derzeitige steuerpolitische und
volkswirtschaftliche Situation Ös-
terreichs. An der angeregten Dis-
kussion im Anschluss beteiligten
sich unter anderem Maria-Pia
Kothbauer-Liechtenstein, Bot-

schafterin des Fürstentums Liech-
tenstein, Brigitte Jank, Abgeordne-
te zum österreichischen National-
rat, sowie Anton Bondi, Bondi
Immobilien-Consulting.

Im Rahmen des KWR-Seminars
„Die Bau-Arge nach des GesbR-

Reform“ trugen Anfang Juni der
KWR-Baurechtsexperte Georg Ka-
rasek und der KWR-Gesellschafts-
rechtsexperte Thomas Haberer ge-
meinsam mit Christoph Wiesinger,

WKÖ, Geschäftsstelle Bau, zu den
wesentlichen Neuerungen der Re-
form der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GesbR) 2014 speziell für
Arbeitsgemeinschaften vor.

Die Rechtsanwaltskanzlei CMS
hatte Mitte Juni rund 180 Gäste

ins Wiener MAK geladen, um sich
gemeinsam ein Bild von der Stadt
der Zukunft zu machen. Die von
CMS mitgesponserte Ausstellung
„2051: Smart Life in the City“ setzt

sich mit den unterschiedlichsten
Themen auseinander. MAK-Direk-
tor Christoph Thun-Hohenstein
begrüßte die Gäste und entführte
sie mit den Kuratoren Harald
Gründl und Thomas Geisler in die
Zukunft des Stadtlebens.

Deals der Woche

Schindler und Partners hat bei
der Etablierung des Joint Ven-

tures Beach Majors GmbH beraten.
Unter der Federführung von Part-
ner Clemens Philipp Schindler,
Corporate/M&A und Tax, umfasste
das Team ferner die Partner Martin
Abram und Florian Cvak, beide
Corporate/M&A, sowie die Senior
Associates Katharina Schindler,
Corporate/M&A und Martina Gat-
terer, Tax.

LEGAL § PEOPLE
Branchen-News aus der Welt des Rechts

Gute Launeherrschte bei der ersten
Ladies Lounge. [Freshfields]

Bernhard Felderer (r.) im Gespräch
mit Rainer Nowak. [TPA Horwath]

Großes Interesse herrschte an der
Zukunft des Stadtlebens. [CMS]
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Schießübung
zu Mittag:
Strafe für Jäger
Niederösterreicher scheitert
vor dem Höchstgericht.

Wien. Für eine Jagd darf man
auch in einem Jagdgebiet
nicht jederzeit trainieren. Das
zeigt eine aktuelle Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts-
hofs (VwGH). Bis dorthin war
ein Niederösterreicher gezogen,
um gegen eine Verwaltungs-
strafe zu berufen. Sie hatte
der Mann erhalten, weil er
ungebührlicherweise störenden
Lärm erregt hatte und damit ge-
gen Landesrecht verstieß. Er
machte geltend, er habe nur für
eine Jagdeinladung trainieren
wollen.

Der Mann hatte mehrere
Schüsse in einem Jagdgebiet am
Ortsrand abgegeben. Allerdings
fiel das Training in die Mittags-
zeit, noch dazu an einem Sams-
tag. Das Grundstück lag zudem
in unmittelbarer Nähe zu ande-
ren Häusern und einem Hotel.
Für die Strafbarkeit sei relevant,
wie der Lärm „von einem
objektiven Durchschnittsbürger
empfunden wird“, betonte das
Landesverwaltungsgericht Nie-
derösterreich. „Dass die Abgabe
von zwölf bis 15 Schüssen zur
Mittagszeit an einem Samstag
nicht ortsüblich sein kann, er-
gibt sich schon aus der Lebens-
erfahrung.“ Zumal „im Rahmen
von Jagden eher in denMorgen-
oder Abendstunden vereinzelt
gezielte Schüsse auf Wild (und
keine Salven) abgegeben wer-
den“. Treibjagden, bei denen
man öfter schieße, seien von
Februar bis September verbo-
ten, betonte das Gericht. Der
Vorfall lag aber in dieser Zeit.

60 Euro Strafe verhängt
Der VwGH (Ra 2015/03/0013)
bestätigte das Urteil. Strafbarkeit
wegen Lärms sei gegeben, wenn
jemand „gegen ein Verhalten
verstößt, wie es im Zusammen-
leben mit anderen verlangt wer-
den muss“. Der Mann muss 60
Euro zahlen. Trost für ihn: Die
Bezirkshauptmannschaft hatte
70 Euro verlangt, die Strafe wur-
de vor Gericht gemäßigt. (aich)

Wogeht’s zumRecht auf saubere Luft?
Umweltschutz. Das Europarecht zwingt möglicherweise zum Umdenken bei der Frage der
Durchsetzbarkeit von Umweltschutzstandards durch Einzelne in Österreich.

EVA SCHULEV-STEINDL, GERHARD
SCHNEDL, MARLIES MEYER

Graz. Gibt es ein Recht auf saubere
Luft? Wo, wenn nicht in Graz sollte
diese Frage diskutiert werden? Gilt
doch die zweitgrößte Stadt Öster-
reichs als Feinstaub-Hochburg.
Seit Jahren werden hier die Grenz-
werte regelmäßig und deutlich
überschritten. Zwar hat die EU-
Kommission vor Kurzem ein Ver-
tragsverletzungsverfahren (2008/
2183) vorerst fallen lassen; allein
heuer hat es aber schon wieder an
28 Tagen Grenzwertüberschreitun-
gen gegeben. Dadurch ist das nach
dem Immissionsschutzgesetz-Luft
(IG-L) zulässige Jahreskontingent
in Bezug auf Graz bereits erschöpft.

Beim ersten Grazer Umwelt-
rechtsforum haben daher an der
Karl-Franzens-Universität Graz Ex-
perten verschiedener Fachdiszipli-
nen, Vertreter aus Politik und Ver-
waltung sowie NGOs heftig darüber
diskutiert, ob Bürgerinnen und
Bürger ein Recht auf saubere Luft
haben. Im Brennpunkt des Interes-
ses stand die Frage, inwiefern ein
solches Recht gegenüber der Ver-
waltung und ebenso vor den Ge-
richten durchgesetzt werden kann.

Die hohe Feinstaubbelastung
und damit Gesundheitsgefährdung
in Graz hat auch die Bürger auf den
Plan gerufen. Wegen der zögerli-
chen Vorgangsweise der Politik,
Maßnahmen gegen einen der
Hauptverursacher, den Verkehr, zu
setzen, war bereits 2005 eine Fest-
stellungsklage auf Ersatz zukünfti-
ger Schäden gegen das Land Stei-
ermark und die Republik Öster-
reich beim Landesgericht einge-
reicht worden. ImMärz 2013 stellte
die Familie Hoffmann einen Antrag
an den Landeshauptmann, endlich
den amtlichen Vorarbeiten zu fol-
gen und eine Umweltzone bzw. ta-
geweise Fahrverbote oder gleich-
wertigeMaßnahmen zu verfügen.

Gegen die Zurückweisung die-
ses Antrags wurde ein Rechtsmittel
eingelegt. Im Juni 2014 entschied
das Landesverwaltungsgericht Stei-
ermark (41.1-2572/2014-6): Ja, es
gebe Grenzwertüberschreitungen,

aber die Tendenz sei doch abneh-
mend. Und überhaupt: Dem Bürger
komme jedenfalls kein Recht auf
ein bestimmtes Handeln der Ver-
waltung zu. Das sei mit der österrei-
chischen Rechtsordnung nicht ver-
einbar. Der Fall liegt nun beim Ver-
waltungsgerichtshof. Ebenso wie
die Revision des Ökobüros gegen
die Entscheidung des Landesver-
waltungsgerichts Salzburg (vom
30. März 2014, 4/1228/5-2015).

Kampf gegen Stickstoffdioxid
Die Ironie der Geschichte: Der Salz-
burger Landeshauptmann hat das
Recht der Umweltorganisation auf
saubere Luft, also auf Überprüfung,
ob Maßnahmen zur Reduktion der
Stickstoffdioxidbelastung in Salz-
burg zu setzen sind, anerkannt,
aber das Landesverwaltungsgericht
hat dies verneint. Der VwGH hat
schon 2012 aus Anlass der Be-
schwerde einer Niederösterreiche-
rin die europäische Rechtspre-
chung zum Individualrechtsschutz
grundsätzlich anerkannt (26. Juni
2012, 2010/07/0161).

Große Hoffnungen sind also
auf das Europarecht gerichtet.
Hat doch der EuGH im Herbst
letzten Jahres (am 19. November,
C-404/13 – Client Earth) festgehal-
ten, dass die Rechtsprechung in der
Sache Janecek (C-237/07) auf die
aktuelle Rechtslage übertragbar ist.
Wer unmittelbar von Grenzwert-
überschreitungen betroffen ist, hat
daher einen Anspruch auf Erstel-
lung und Verbesserung eines Luft-
reinhalteplans (gemäß Art 23 der
RL 2008/50/EG) und muss ihn ge-
genüber den nationalen Behörden –
gegebenenfalls unter Anrufung der
Gerichte – durchsetzen können.

Sollte nationale Rechtstraditio-
nen Probleme beim Zugang zu Ge-
richten bereiten, leistet die Aarhus-
Konvention Schützenhilfe. Ist doch
„access to justice“ in Umweltsachen
eines ihrer Kernanliegen und hat
der EuGH in einem Leading case
(8. März 2011 C 240/09 – „Slowaki-
scher Braunbär“) festgestellt, dass
die Aarhus-Konvention einen inte-
gralen Bestandteil des EU-Rechts
bildet und zum effektiven Schutz

von Unionsrechten eine „aarhus-
konforme Auslegung“ des nationa-
len Rechts nötig ist. Dass Österreich
mit der vollständigen Umsetzung
der Konvention in Verzug ist, sei
nur am Rand angemerkt (Mahn-
schreiben der EU-Kommission zum
Vertragsverletzungsverfahren 2014/
4111 vom 11. Juli 2014).

Erforderlichenfalls muss – wie
Ulrike Giera (vorm. Boku Wien)
und Teresa Weber (Uni Salzburg)
beim Umweltrechtsforum beton-
ten – zur Durchsetzung unions-
rechtlich garantierter Individual-
rechte die traditionell restriktive
Auffassung aufgegeben werden,
subjektive Rechte stünden nur spe-
zifisch Betroffenen zu. Auch dass
nach heimischer Rechtstradition
keine Rechtsmittel zur Durchset-
zung allfälliger Ansprüche auf Er-
lassung von Plänen und Program-
men existieren, darf einer effektiven
Durchsetzbarkeit des Rechts auf
saubere Luft nicht entgegenstehen.

Wie Waltraud Petek (Umwelt-
ministerium) berichtet, wird im
Zuge legistischer Reformpläne zur
verbesserten Umsetzung der Aar-
hus-Konvention überlegt, ob zur
Überprüfung von nicht normativen
Plänen und Programmen das neue
Instrument der Verhaltensbe-
schwerde (Art 130 Abs 2 Z 1 B-VG)
herangezogen werden kann. Damit
könnte etwa eine Überprüfung bei
Säumnis in Bezug auf nicht norma-
tive Maßnahmen nach dem IG-L
vorgesehen werden.

Es steht jedenfalls zu hoffen,
dass der Gesetzgeber es nicht bei
bloßen Lippenbekenntnissen be-
lässt oder abwartet, dass die Ge-
richtsbarkeit eine entsprechende
Lösung zur Durchsetzung des
Rechts auf saubere Luft erzwingt.
Wie nämlich Barbara Goby (Um-
weltdachverband) in Graz treffend
meinte: „Es braucht keine weiteren
Studien, alles liegt auf dem Tisch,
jetzt ist politischer Wille gefragt!“

Univ.-Prof. Dr. Eva Schulev-Steindl und
Ass.-Prof. Dr. Gerhard Schnedl lehren am
Institut für Öffentliches Recht und Politik-
wissenschaft der Universität Graz, Dr. Marlies
Meyer arbeitet im Grünen Klub im Parlament.
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Können Bürger
erzwingen, dass
die Verwaltung
das Immissions-
schutzgesetz-Luft
(IG-L) durchsetzt?
[ APA/Barbara Gindl ]

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer pagklpirklhuber - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


